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Herzlich willkommen 
 
 

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger  

 

Wir laden Sie wie immer um diese Jahreszeit herzlich zur Rechnungs-Gemeindever-

sammlung ein. Infolge anderer Belegung des Ausbildungs-Zentrum-Andelfingen (AZA) 

findet die GV wieder einmal im Löwensaal in Andelfingen statt.  

Es gilt die Rechnung 2025 abzunehmen. 

 

Im Infoteil informieren wir Stand heute über den geplanten Busbetrieb in die Thurauen, 

die mögliche Umstellung von Hoch-/Niedertarif auf Sommer-/Wintertarif beim EW An-

delfingen und über die letzte Jungbürgerfeier.  

Der Gemeinderat hofft natürlich auch diesmal auf eine rege Teilnahme und wie immer 

interessante Gespräche anlässlich des im Anschluss an die Versammlung offerierten 

Apéros und wünscht Ihnen bis dahin eine gute Zeit. 

 

 

Hansruedi Jucker 

Gemeindepräsident Andelfingen 
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Einladung 
 
zur Gemeindeversammlung 
Mittwoch, 21. Mai 2026, 19.30 Uhr 
Löwensaal Andelfingen, Landstrasse 38 
 
 
Traktanden 

 

1. Genehmigung Jahresrechnung 2025 der Politischen Gemeinde Andelfingen 

 

Aktuelle Informationen des Gemeinderates 

 

Die Akten zu den Geschäften können ab dem 21. April 2026 und der beleuchtende Bericht 

ab dem 5. Mai 2026 auf der Gemeindeverwaltung Andelfingen während den ordentlichen 

Öffnungszeiten eingesehen werden. 

 

Zusätzlich finden Sie alle Unterlagen in elektronischer Form auf unserer Website unter 

folgender Rubrik: Politik – Gemeindeversammlung - Nächste Versammlungen - 

21.05.2026, Gemeindeversammlung.  

 

Der beleuchtende Bericht wird auf Wunsch kostenlos zugestellt (§19 GG). 

 

 

Andelfingen, 21. April 2026 

 

 

 

Gemeinderat Andelfingen 

 

 

Hansruedi Jucker  Patrick Waespi 

Präsident  Schreiber 
  



 

 5 

Finanzen: Genehmigung der Jahresrechnung 2025 der Poli-
tischen Gemeinde Andelfingen 
 
 
Referent: Hansruedi Jucker, Gemeindepräsident, Finanzvorstand 
 
 
I. Anträge an die Gemeindeversammlung 
 

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2025 der Politischen Gemeinde Andelfingen. 
 
 
II. Beleuchtender Bericht 
 
1. Ergebnis 
 
Erfolgsrechnung Aufwand CHF 24'751'438.65 
 Ertrag CHF 25'222'414.22 
 Ertragsüberschuss CHF 470'975.57 
 
Investitionsrechnung Ausgaben CHF 2'129'472.00 
Verwaltungsvermögen Einnahmen CHF 253'503.80 
 Nettoinvestitionen VV CHF 1'875'968.20 
 
 
Investitionsrechnung Ausgaben CHF 13'532.25 
Finanzvermögen Einnahmen CHF 0.00 
 Einnahmenüberschuss FV CHF 13'532.25 
 
Bilanz Bilanzsumme CHF 58'561'137.05 
 
 
2. Kurz & bündig 
 
Steuerhaushalt 
Ein Jahresergebnis hat sich am Budget zu messen. Im Herbst 2024 schrieben wir im Kom-
mentar zum Budget 2025 insbesondere über zwei Entwicklungen, die mit Blick auf den 
Gemeindehaushalt zunehmend Sorgen bereiten: Zum einen über den überschrittenen 
Höhepunkt bei den Erträgen aus der Grundstückgewinnsteuer, zum anderen über das auf 
kommunaler Ebene nicht beeinflussbare stetige Kostenwachstum im Gesundheits- und 
Sozialbereich.  
 
Indem für das Jahr 2025 die Auflösung von 400'000 Franken aus der finanzpolitischen Re-
serve vorgesehen und der Steuerfuss um zwei Prozentpunkte erhöht wurde, konnte im 
Budget 2025 der prognostizierte Aufwandüberschuss auf eine Viertelmillion Franken ge-
drückt werden.  
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Im Frühjahr 2026 nun schaut es besser aus als befürchtet. Mit einem Ertragsüberschuss 
von 471'000 Franken schliesst die Jahresrechnung 2025 der Gemeinde Andelfingen um 
über 700'000 Franken besser ab als im Budget erwartet. Erneut sind es die Steuererträge, 
die deutlich über den Erwartungen zu liegen kamen. Bei den ordentlichen Steuern wur-
den über 500’000 Franken, bei den Grundstückgewinnsteuern gar über eine Million Fran-
ken mehr eingenommen als budgetiert.  
 
Mit Blick auf diesen Zahlenstrauss wird allerdings auch deutlich, dass trotz des positiven 
Ergebnisses Mehrkosten zu verzeichnen waren. So weist der bereits erwähnte Gesund-
heitsbereich eine erheblich negative Differenz zum Budget auf. Die Mehrkosten beliefen 
sich auf 600'000 Franken. In der Pflegefinanzierung (Gemeindeanteil an die stationäre 
und ambulante Pflege) mussten 235'000 Franken mehr Aufwand verbucht werden und 
die an das Wohn- und Pflegezentrum Rosengarten und die Spitex Wyland AG zu über-
weisenden Beiträge fielen in der Summe um 365'000 Franken höher als im Budget vorge-
sehen aus. Eine grössere Abweichung von gegen 100'000 Franken zum Budget gab es zu-
dem im Bereich Soziale Sicherheit zu verzeichnen, wo insbesondere die von der Ge-
meinde nach Kinder- und Jugendheimgesetz zu finanzierenden Leistungen deutlich 
mehr Kosten verursachten. 
 
Demzufolge rechnen wir damit, dass das Budget 2026 in den Bereichen Gesundheit und 
Soziales zu optimistisch ausgefallen ist, da die effektiven Kosten im Jahr 2025 bereits 
rund 600'000 Franken höher liegen als im Budget 2026 prognostiziert.   
 
Per Rechnungsabschluss am 31. Dezember 2025 überwogen die Mehrerträge die Mehr-
kosten dennoch deutlich. Dies machte es möglich, auf den Griff in die mit 800'000 Fran-
ken dotierte «Notschatulle» vorerst zu verzichten. Konkreter: Es konnte bzw. musste da-
von abgesehen werden, 400'000 Franken aus der finanzpolitischen Reserve zu entneh-
men und zugunsten einer Gewinnausweitung zu verbuchen.  
 
Damit verbleiben in der finanzpolitischen Reserve weiterhin 800'000 Franken. Dies ver-
schafft dem Finanzhaushalt kurzfristig etwas Luft.  
 
 
Gebührenhaushalte 
Von den sieben über Gebühren finanzierten Bereichen schlossen vier ziemlich exakt ge-
mäss Budgetvorgaben ab. Bei der Abfallentsorgung hingegen fiel der Ertragsüberschuss 
mit knapp 10'000 Franken um 26'000 Franken tiefer aus, weil die Organisation neuer 
Standorte für die Grüngutentsorgung in Dätwil und Humlikon Mehraufwand generiert 
hatten. In der Rechnung des Elektrizitätswerks Andelfingen schlägt immer mehr die so-
genannte Energiewende zu Buche. Da der Strom, der lokal meist über PV-Anlagen pro-
duziert wird, durch das Werk regulatorisch bedingt zu über den Marktpreisen liegenden 
Konditionen abzunehmen ist, steigen die «Einkaufskosten» im Energiehandel. In der Er-
folgsrechnung 2025 steht den höheren Beschaffungskosten von 154'000 Franken ein um 
46'000 Franken im Vergleich zum Budget tieferer Verkaufserlös entgegen, was zu einer 
Ergebnisverschlechterung von über 130'000 Franken führt. Das Fern-wärmenetz Andel-
fingen schliesslich nahm 120'000 Franken mehr ein, wobei auf der Aufwandseite entspre-
chende Mehrausgaben für die Energiebeschaffung und höhere Unterhalts-kosten zu no-
tieren waren.  
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In der Summe haben die Werke im Jahr 2025 875'000 Franken Verlust geschrieben, womit 
das Bestandstotal der Spezialfinanzierungskonti per 31. Dezember 2025 auf 10,1 Millio-
nen Franken zu liegen kommt. Damit wurden die Vorgaben aus der langfristigen Planung 
eingehalten.  
 
 
Investitionsrechnung 
Um 1,5 Million Franken tiefer als budgetiert fielen die Nettoinvestitionen im Verwal-
tungs-vermögen aus. Für die Planung der Sanierung des alten Gemeindehauses und des 
in die Jahre gekommenen Werkhofs wurde entgegen der Absichten noch nichts aufge-
wendet. Ebenso blieben Vorhaben des Elektrizitätswerks Andelfingen gänzlich unange-
tastet, weil die Zeit für Investitionen noch nicht reif war (Trafostation Tännlihof, diverse 
Arbeiten infolge Ausbau A4). Deutlich tiefer ausgefallen als angenommen sind die bishe-
rigen Projektkosten zugunsten der vom Stimmvolk im letzten September angenomme-
nen Sanierung der Becken und der Badwassertechnik im Schwimmbad Andelfingen. Und 
auch bei der Strassen- und Werksanierung «Bollenstrasse Andelfingen» blieb man unter 
Budget. In der Summe wurden in das Verwaltungsvermögen etwas mehr als 1,8 Millionen 
Franken investiert.  
 
Einnahmen zur Verbesserung der künftigen Verschuldungssituation bzw. zur Stärkung 
des Finanzhaushalts waren über den Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögens 
geplant. Die Gemeindeversammlung sprach sich im Herbst 2025 aber gegen den Verkauf 
einer Liegenschaft in Humlikon aus, und eine Veräusserung des Polizeipostens und des 
Gretlerhauses sind noch nicht spruchreif. Unter dem Strich resultieren daraus anstelle der 
geplanten Einnahmen von netto 3,6 Millionen Franken im Finanzvermögen Investitions-
ausgaben von etwas mehr als 13'000 Franken.  
 
 
Detaillierte Abweichungsanalyse 
Details zu den Abweichungen im Vergleich zum Budget finden sich in der Jahresrechnung 
unter den Erläuterungen zu der Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung. 
 
 
3. Erfolgsrechnung  
 
Nettoaufwand nach Bereichen des Steuerhaushalts 
in CHF, gerundet, Umweltschutz u. Raumordnung sowie Volkswirtschaft ohne Ergebnisse der Werke 
 

 Rechnung 2025 Budget 2025 Abweichung 
Allgemeine Verwaltung 1'704’328 1'730’700 -26’372 
Öffentliche Ordnung & Sicherheit 797’501 778’500 19’001 
Kultur 646’305 664’200 -17’895 
Gesundheit 2'531’976 1'931’000 600’976 
Soziale Sicherheit 2'245’439 2'166’800 78’639 
Verkehr 921’496 949’700 -28’204 
Umweltschutz & Raumordnung 378’149 335’500 42’649 
Volkswirtschaft -58’566 -34’600 -23’966 
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Total Aufwand 9'166’628 8'521’800 644’828 
    

Finanzen und Steuern -9'637’603 -8'270’000 -1'367’603 

Ergebnis -470’976 251’800 -722’776 

 
Ergebnisse der Werke (Gebührenhaushalt) 
In CHF, gerundet;  
 

 Rechnung 2025 Budget 2025 Spezialfinanzierung 
per 31.12.2025 

Wasserwerk -259’520 -264’400 3'744’698 

Abwasserbeseitigung -220’630 -230’400 1'876’067 

Abfallbewirtschaftung 9’692 35’700 526’606 

EW Andelfingen, Netzbetrieb -201’965 -219’000 2'986’436 

EW Andelfingen, Energiehandel -145’360 -12’700 441’150 

Fernwärme, Andelfingen -58’128 -35’300 533’303 

Fernwärme Humlikon -85 13’400 17’629 
*) Stand der Spezialfinanzierungskonti per 31.12.2025 nach Ergebnisverbuchung 

 
 
4. Investitionsrechnung 
In CHF, gerundet;  
 

 Rechnung 2025 Budget 2025 Abweichung 

Allgemeine Verwaltung 227’506 545’000 -317’494 

Öffentliche Ordnung und Sicherheit 0 0 0 

Kultur 58’523 300’400 -241’877 

Gesundheit 0 0 0 

Soziale Sicherheit 0 0 0 

Verkehr 547’302 605’000 -57’698 

Umweltschutz und Raumordnung 463’553 552’500 -88’947 

Volkswirtschaft 579’085 1'352’000 -772’915 

Finanzen und Steuern 13’532 -3'635’000 3'648’532 
    

Nettoinvestitionen 1'889’500 -280’100 2'169’600 
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5. Bilanz 
 
Die Verbindlichkeiten in Form von Darlehen beliefen sich per 31. Dezember 2025 auf 8 
Millionen Franken. Nach Verbuchung des Ertragsüberschusses beträgt der Bilanzüber-
schuss CHF 29'561'093.15.  
 
Die Bilanzsumme beläuft sich auf CHF 58'561'137.05. 
 
 
6. Erwägungen Gemeinderat 
 
Der Gemeinderat hat die vorliegende Jahresrechnung geprüft und für richtig befunden. 
Er empfiehlt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2025 der Politischen Ge-
meinde Andelfingen zu genehmigen.  
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III. Stellungnahme Rechnungsprüfungskommission 
 
Der Antrag der RPK ist in einem separaten Dokument in der Rubrik «Gemeindeversamm-
lung» auf der Website www.andelfingen.ch veröffentlicht. 
 
 
 
 
 

Aktenauflage 
 

Die Detailunterlagen zu den Geschäften können ab dem 21. April 2026 und der 

beleuchtende Bericht ab dem 5. Mai 2026 auf der Gemeindeverwaltung Andel-

fingen während den ordentlichen Öffnungszeiten eingesehen werden. Zusätz-

lich finden Sie alle Unterlagen in elektronischer Form auf unserer Website un-

ter folgender Rubrik: Politik – Gemeindeversammlung - Nächste Versammlun-

gen - 21.05.2026, Gemeindeversammlung. 
 
  

http://www.andelfingen.ch/
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Rechtliche Hinweise 
 
Das Versammlungsprotokoll und die gefassten Beschlüsse liegen ab dem 10. Juni 2026 

während den ordentlichen Öffnungszeiten für 30 Tage in der Gemeinderatskanzlei zur 

Einsichtnahme auf. Die Genehmigung des Protokolls der Gemeindeversammlung obliegt 

dem Gemeinderat und hat an der auf die Gemeindeversammlung folgenden Gemeinde-

ratssitzung zu erfolgen (Art. 40, GeschO vom 10.01.2023). 

 
Allfällige Beanstandungen bezüglich der Versammlungsführung müssen sofort vorge-

bracht werden. Verfahrensfehler können im Beschwerdeverfahren nur geltend gemacht 

werden, wenn sie in der Versammlung selbst gerügt wurden. 

 
Rekursfristen 
 
Gegen die Beschlüsse kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat An-

delfingen, Schlossgasse 14, 8450 Andelfingen:  

 
- wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte innert 5 Tagen 

schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 21a und § 22 Abs. 1 
VRG),  

 
- innert 30 Tagen wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender Fest-

stellung des Sachverhaltes sowie Unangemessenheit der angefochtenen Anordnung 
schriftlich Rekurs (§ 19 Abs. 1 lit. a i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 Abs. 1 und § 22 
Abs. 1 VRG) 

 
- und im Übrigen wegen Verletzungen von übergeordnetem Recht innert 30 Tagen 

schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit d i.V.m. §19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 
Abs. 2 und § 22 Abs. 1 VRG). 

 

Die Kosten des Rekursverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen. In Stimmrechts-

sachen werden Verfahrenskosten nur erhoben, wenn das Rechtsmittel offensichtlich aus-

sichtslos ist. 

 

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefoch-

tene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. 

 

Der Rekurs gegen die Verletzung von Verfahrensvorschriften in der Gemeindeversamm-

lung setzt voraus, dass diese in der Versammlung von irgendeiner stimmberechtigten 

Person gerügt worden ist (§ 21a Abs. 2 VRG). 



 

 

 

www.andelfingen.ch 


